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Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung von Steuerdaten

Die Finanzverwaltung verstärkt im Rahmen von „eGovernment“ zunehmend den Datenaustausch
auf elektronischem Wege. Hierzu gehört die Möglichkeit, Lohnsteuerbescheinigungen, Lohnsteuer-
Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen elektronisch beim Finanzamt einzureichen.

Um eine möglichst schnelle Verbreitung dieser Verfahren voranzubringen, werden Arbeitgeber und
Unternehmer ab 2005 gesetzlich zur elektronischen Übermittlung der Daten verpflichtet.

Rechtsgrundlagen §§ 41a Abs. 1 und 41b Abs. 1 und 2 EStG, § 18 Abs. 1 UStG i. d. F. des zweiten Gesetzes zur
Änderung steuerlicher Vorschriften (Steueränderungsgesetz 2003) vom 15. Dezember 2003

Elektronische
Lohnsteuer-Anmeldung

und Umsatzsteuer-
Voranmeldung

Arbeitgeber und Unternehmer sind dazu verpflichtet, Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteu-
er-Voranmeldungen nur auf elektronischem Wege über das Internet an das Finanzamt zu senden
(§ 41a Abs. 1 EStG bzw. §18 Abs. 1 UStG). Dies gilt erstmalig für Anmeldungs- bzw. Voranmel-
dungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2004 enden. Die Übermittlung muss nach Maßgabe
der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung erfolgen.

Die Funktion der korrekten elektronischen Datenübermittlung ist bereits in vielen gängigen Steu-
ersoftware-Produkten integriert. Alternativ dazu kann ElsterFormular, das offizielle Programm der
Steuerverwaltung, zum Ausfüllen und Versenden von Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteu-
er-Voranmeldungen verwendet werden.

ElsterFormular ist gratis auf CD-ROM im Finanzamt
oder als Downloadversion im Internet unter www.elsterformular.de erhältlich.

Die neue Version für das Jahr 2005 steht ab Mitte Januar 2005 zur Verfügung. Auf der Website
finden Sie auch weitere Informationen zu diesem Thema.

Härtefallregelung Zur Vermeidung unbilliger Härten kann das Finanzamt in Ausnahmefällen auf Antrag weiterhin
die Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung bzw. der Umsatzsteuer-Voranmeldung in herkömmlicher
Form (Papier oder Telefax) zulassen. Ein Härtefall kann vorliegen, wenn und solange es dem Ar-
beitgeber bzw. Unternehmer nicht zumutbar ist, die notwendigen technischen Voraussetzungen
(z.B. PC-Ausstattung, Internetanschluss) für die elektronische Übermittlung zu schaffen. Die An-
träge sind schriftlich, mit hinreichender Begründung beim zuständigen Finanzamt zu stellen. Für
Anmeldungs- bzw. Voranmeldungszeiträume, die bis 31. März 2005 enden, wird aus Vereinfa-
chungsgründen die Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung bzw. der Umsatzsteuer-Voranmeldung in
Papierform oder als Telefax als entsprechender Antrag gewertet. Eine förmliche Zustimmung des
Finanzamts muss in diesen Fällen nicht erfolgen.

Vordrucke Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung werden für 2005 keine
Papiervordrucke zur Lohnsteuer-Anmeldung und Umsatzsteuer-Voranmeldung mehr versandt. Zur
Verwendung in den anerkannten Härtefällen sind sie im Finanzamt weiterhin erhältlich.

Elektronische
Lohnsteuerbescheinigung

Arbeitgeber mit maschineller Lohnabrechnung sind verpflichtet, der Finanzverwaltung die
Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b EStG) bis spätestens 28. Februar 2005 elektronisch zu übermit-
teln. Dies gilt erstmals für die Lohnsteuerbescheinigung des Kalenderjahres 2004.

Die elektronische Übermittlung muss nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz erfolgen und er-
fordert die Bildung eines lohnsteuerlichen Ordnungsmerkmals (sog. eTIN) nach amtlich festgeleg-
ter Regel durch den Arbeitgeber. Einzelheiten zum Ablauf der Datenübermittlung bzw. zur Bildung
der eTIN entnehmen Sie bitte der Information des Herstellers der von Ihnen verwendeten Lohn-
buchhaltungssoftware, in der die elektronische Übermittlung als neue Funktion enthalten sein
sollte.

Nähere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.elster-lohn.de

Bei elektronischer Übertragung entfällt die Erteilung der Lohnsteuerbescheinigung auf der Rück-
seite der Lohnsteuerkarte bzw. die sonst vorgeschriebene feste Verbindung des maschinell er-
zeugten Bescheinigungsvordrucks mit der Lohnsteuerkarte. Nach Ablauf des Kalenderjahres dürfen
Lohnsteuerkarten, die keine Lohnsteuerbescheinigung enthalten, den Arbeitnehmern nicht zurück-
gegeben werden. Nur wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahres endet, oder die
Lohnsteuerkarte eine Bescheinigung eines früheren Arbeitgebers enthält, ist sie dem Arbeitnehmer
auszuhändigen. Arbeitnehmer haben jedoch einen Anspruch darauf, dass sie vom Arbeitgeber
einen nach amtlich vorgeschriebenem Muster gefertigten Ausdruck der elektronischen Lohnsteuer-
bescheinigung erhalten, auf der auch das lohnsteuerliche Ordnungsmerkmal (eTIN) angegeben ist.
Zur Vermeidung von Rückfragen sollten Sie Ihre Arbeitnehmer bei Aushändigung des Ausdrucks
der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung über das neue Verfahren informieren. Arbeitgeber,
die wegen der fehlenden Übertragungsfunktion ihrer Lohnbuchhaltungssoftware nicht dazu in der
Lage sind, die erforderlichen Daten fristgerecht an die Finanzverwaltung zu übermitteln, können
auf begründeten Antrag ausnahmsweise von der Pflicht zur elektronischen Übermittlung von
Lohnsteuerbescheinigungen des Kalenderjahrs 2004 befreit werden. Dies gilt ebenso bei Fällen
unterjähriger Beschäftigung im Laufe des Jahres 2005. Die Anträge sind beim zuständigen Finanz-
amt zu stellen.


